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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

ich freue mich, dass wir im Parlament zügig zu der Beratung drän-
gender Sachthemen zurückgekehrt sind. Darunter gibt es einige 
gesundheitspolitische Initiativen, die erkennbar mit sozialdemo-
kratischer Feder verfasst sind: 
 

In erster Lesung wurde über das GKV-Versichertenentlastungs-
gesetz (GKV-VEG) beraten, mit welchem die gerechte Parität in der 
Beitragszahlung zur Gesetzlichen Krankenversicherung wieder 
hergestellt wird. Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen wieder 
gleiche Kassenbeiträge. Dadurch entlasten wir die Arbeitnehmer 
und Rentner um rund sieben Mrd. Euro. 
Mit dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) finanzieren wir 
13.000 dringend benötigte Stellen in der stationären Altenpflege. 
In Zukunft wird im Rahmen von krankenhausindividuellen Pflege-
budgets das vorhandene Pflegepersonal vollständig von den Kran-
kenassen finanziert. Es gibt also wirklich keinen Anreiz mehr an der 
Pflege zu sparen. Mit dem Pflegepersonalquotienten in Kranken-
häusern wird künftig transparent nachzuvollziehen sein, ob das 
Geld, das durch Pflege rechnerisch erwirtschaftet wird, auch tat-
sächlich für Pflege ausgegeben wird. Wir stärken somit die Quali-
tät in der Pflege, entlasten unsere Fachkräfte und machen den Be-
ruf attraktiver. Meinen Redebeitrag zur ersten Lesung finden Sie 
hier. 
Mit dem „Gesetz für schnellere Termine und bessere Versorgung“ 
(TSVG) sollen Anreize geschaffen werden, gesetzlich versicherte 
Patienten schneller mit einem Termin beim Facharzt zu versorgen 
sowie die Erreichbarkeit niedergelassener Ärzte durch eine Aus-
weitung der Mindestsprechstundenzeit auf 25 Stunden pro Woche 
zu erhöhen. 
 

Dieser Überblick zeigt, dass die Regierungskoalition kontinuierlich 
und verantwortungsbewusst an der Verbesserung grundlegender 
Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger arbeitet. Das gilt in der 
Gesundheitspolitik ebenso wie in der Arbeitspolitik, in der unser 
Minister Hubertus Heil diese Woche den Gesetzesentwurf zur Brü-
ckenteilzeit im Bundestag einbrachte. Als Teil der Regierung sor-
gen wir Sozialdemokraten dafür, dass diese Reformen allen zu Gu-
ten kommen.  
 

Natürlich gab es diese Woche noch weitere Themen, wie die Er-
gebnisse des Wohnungsgipfels und Lösungsvorschläge zur Diesel-
frage, über welche ich Sie wie gewohnt gerne auf den folgenden 
Seiten informiere. 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine gute Lektüre und ein 
schönes Wochenende. 
 

Ihre 
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Foto  
      der Woche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statement 
der Woche 

 
„Dieser Besuch [von Präsident 

Erdogan] ist kein Ausdruck von Nor-

malisierung. Davon sind wir weit 

entfernt. Aber er könnte ein Anfang 

sein." 

Dr. Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident, zum 

Staatsbesuch des türkischen Präsidenten in Berlin 

 

Highlights 
der nächsten Wochen 
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Treffen mit einer Besuchergruppe 
am Mittwoch, dem 26. September 
2018, vor dem Plenarsaal.  
Bild: Bundesregierung / Atelier 
Schneider 
 
 
 
 
 
 
 
Empfang beim Herbstfest des AOK-
Bundesverbands vom Mittwoch, 
dem 26. September 2018. Bild: 
AOK-Bundesverband/ Stefan  
Melchior 
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TOP-THEMA 

 

Brückenteilzeit: Für eine 

moderne Arbeitswelt, die 

zum Leben passt 

 
Es war ein langer Weg und ein harter Kampf, 

aber die SPD-Bundestagsfraktion hat sich am 

Ende in der Koalition durchgesetzt: Künftig blei-

ben weniger Frauen in der Teilzeitfalle hängen. 

Denn mit dem Gesetzentwurf zur so genannten 

Brückenteilzeit löst das Bundesarbeitsministe-

rium eine der zentralen Forderungen der Sozial-

demokratinnen und Sozialdemokraten aus dem 

Bundestagswahlkampf ein. Über den Gesetzent-

wurf zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts 

hat das Parlament am Freitag in erster Lesung 

diskutiert (Drs. 19/3452). 

 

Der SPD-Fraktion geht es mit der Brückenteilzeit 

um eine moderne Arbeitswelt, in der sich die 

Wünsche und Herausforderungen des Alltags 

mit dem Beruf vereinbaren lassen. Die Sozialde-

mokratinnen und Sozialdemokraten wollen, dass 

es möglich ist, Brücken zu bauen zu den eigenen 

Lebensplänen und Lebenslagen – eine Brücke 

ins Ehrenamt, in die Weiterbildung, in die Ver-

wirklichung eigener Ziele und zurück. Das leistet 

die neue Brückenteilzeit, sie ist ein Beitrag zur 

Gleichstellung von Frauen und, hilft, Altersarmut 

zu vermeiden und dringend gebrauchte Fach-

kräfte zu sichern. 

 

Der Gesetzentwurf sieht vor: Beschäftigte, die in 

Zukunft eine befristete Zeit lang in Teilzeit gear-

beitet haben, bekommen dann einen Rechtsan-

spruch darauf, wieder zur vorherigen Arbeitszeit 

zurückzukehren und damit aus der Teilzeitfalle 

zu entkommen. 

 

So funktioniert es: 

 

Die Voraussetzungen für diesen Rechtsan-

spruch auf Rückkehr zur alten Arbeitszeit sind, 

dass sich die Teilzeitphase auf einen Zeitraum 

zwischen einem und fünf Jahren beschränkt, 

dass der Betrieb, in dem man arbeitet, mehr als 

45 Beschäftigte hat, man dort seit mehr als 

sechs Monaten angestellt ist und den Antrag 

schriftlich, drei Monate vor Beginn der ge-

wünschten Verringerung, stellt. 

 

 

 

 

Der Gesetzentwurf beinhaltet noch mehr:  

 

 Teilzeitbeschäftigte, die mehr arbeiten 

wollen, können das auch leichter 

durchsetzen.  

 

 Die Arbeit auf Abruf wird durch gesetz-

liche Regelungen ebenfalls planbarer. 

So darf der Arbeitgeber vom Arbeitneh-

mer bzw. der Arbeitnehmerin nicht ver-

langen, mehr als 25 Prozent über die 

vereinbarte Wochenarbeitszeit hinaus 

zu arbeiten. Genauso darf die wöchent-

liche Arbeitszeit aber auch nicht mehr 

als 20 Prozent unter die vereinbarte 

Wochenarbeitszeit fallen. 

 

 Weiter regelt die Gesetzesvorlage, 

dass künftig automatisch 20 statt bisher 

zehn Stunden Wochenarbeitszeit als 

vereinbart gelten, wenn keine be-

stimmte Dauer im Vorhinein festgelegt 

wurde. 

 

Hubertus Heil (SPD), Bundesarbeitsminister, 

aus dessen Ministerium die Vorlage stammt, 

macht deutlich: „Der Gesetzentwurf bedeutet für 

viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine 

ganz konkrete Verbesserung im Arbeitsleben. 

Gleichzeitig ist sichergestellt, dass vor allem 

auch kleine und mittelständische Unternehmen 

die neue Brückenteilzeit ohne unzumutbaren 

Mehraufwand umsetzen können.“ 

 

 

 

GESUNDHEIT 

 

Halbe-halbe bei 

Krankenkassenbeiträgen 

 
Die Parität bei den gesetzlichen Krankenkassen-

beiträgen wird wiederkommen. Dazu hat das 

Parlament am Donnerstag in erster Lesung das 

GKV-Versichertenentlastungsgesetz debattiert 

(Drs. 19/4454). 

 

Die Beitragszahlerinnen und -zahler sollen mit 

dem Gesetz um insgesamt rund 8 Milliarden 

Euro pro Jahr entlastet werden. So wird der Zu-

satzbeitrag, der bisher nur von den Versicherten 

getragen wird, künftig wieder zu gleichen Teilen 

von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bezahlt. Er 

liegt im Durchschnitt bei 1 Prozent des Bruttoein-

kommens. 
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Für die Versicherten bedeutet das eine Entlas-

tung um 0,5 Prozent ihres Bruttoeinkommens. 

Das sind bei einem Durchschnittseinkommen 

von 3000 Euro brutto monatlich ca. 15 Euro 

mehr. Rentnerinnen und Rentner profitieren 

ebenfalls. Ihr Zusatzbeitrag wird zukünftig zur 

Hälfte durch die Deutsche Rentenversicherung 

übernommen. 

 

Unterstützung für Selbstständige 

 

Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf eine 

Halbierung der Einstiegsbeiträge für Selbststän-

dige vor. Das ist wichtig, weil es die Attraktivität 

der gesetzlichen Krankenversicherung für Selb-

ständige steigert. Heute können viele privatver-

sicherte Selbständige im Alter die hohen Prä-

mien nicht mehr bezahlen. Künftig können sie 

sich günstiger gesetzlich versichern. 

 

Zugleich sollen die Krankenkassen unklare Mit-

gliedschaften in der gesetzlichen Krankenversi-

cherung beenden. Bisher war das nur möglich, 

wenn ein freiwillig Versicherter, zum Beispiel ein 

Selbstständiger, seinen Austritt aus der Kran-

kenkasse erklärte. Ist jedoch ein Versicherter 

nicht erreichbar, zahlt keine Beiträge und ist 

auch nicht abgemeldet, wird er oder sie bislang 

zum Höchstbeitrag weiterversichert. So häuften 

sich Beitragsschulden an. Nun sollen die Kran-

kenkassen dazu verpflichtet werden, die Mit-

gliedschaft solcher quasi passiven Mitglieder zu 

beenden. 

 

Finanzreserven abschmelzen 

 

Verbesserungen sieht der Gesetzentwurf auch 

für Zeitsoldatinnen und -soldaten vor: Ihnen eb-

net er nach Ende der Dienstzeit den Weg in die 

gesetzliche Krankenversicherung. 

 

Angesichts der zum Teil hohen Rücklagen von 

Krankenkassen sollen diese dazu verpflichtet 

werden, ihre Finanzreserven abzuschmelzen. 

Die Rücklagen dürfen dem Entwurf zufolge künf-

tig eine Monatsausgabe nicht mehr überschrei-

ten. Überschüssige Beitragseinnahmen müssen 

von 2020 an innerhalb von drei Jahren abgebaut 

werden. Krankenkassen mit einer Reserve von 

mehr als einer Monatsausgabe sollen ihren Zu-

satzbeitrag nicht anheben dürfen. Zugleich soll 

der sogenannte Risikostrukturausgleich (RSA) 

reformiert werden, um den Kassenwettbewerb 

nicht zu verzerren. 

 

Das Gesetz soll zum 1. Januar 2019 in Kraft tre-

ten und ist im Bundesrat nicht zustimmungs-

pflichtig. 

Für starke Pflege in 

Krankenhäusern, Heimen 

und privaten Haushalten 

 
Am Donnerstag hat der Bundestag in erster Le-

sung das so genannte Pflegepersonalstärkungs-

gesetz beraten (Drs. (19/4453). Das geplante 

Gesetz ist ein wichtiger Schritt für bessere Ar-

beitsbedingungen, höhere Löhne und mehr Per-

sonal in der Pflege. 

 

Denn die Situation hat sich in den letzten Jahren 

zugespitzt. Pflege ist zu einer der größten Her-

ausforderungen für unsere Gesellschaft gewor-

den. Viele Pflegekräfte sind wegen der hohen 

Arbeitsverdichtung chronisch überlastet. Der 

Gesetzentwurf sieht vor, in den Krankenhäusern 

von 2020 an die Pflegepersonalkosten den 

Krankenhäusern direkt zu erstatten. Damit ent-

fällt der Anreiz, Pflegekosten zu Lasten des Per-

sonals einzusparen. 

 

Jede zusätzliche Pflegekraft und alle Tarifsteige-

rungen für Pflegekräfte sollen zukünftig voll von 

den Krankenkassen übernommen werden. Zu-

dem wird von 2020 an erstmals in Kliniken ein 

Pflegepersonalquotient ermittelt, der das Ver-

hältnis der Pflegekräfte zum Pflegeaufwand be-

schreibt. Damit soll eine Mindestpersonalaus-

stattung in der Pflege erreicht werden. 

 

Für die stationären Pflegeeinrichtungen sieht der 

Gesetzentwurf ein Sofortprogramm für 13.000 

neue Pflegestellen vor. Je nach Einrichtungs-

größe gibt es Anspruch auf bis zu zwei Stellen 

zusätzlich. 

 

Rechtsanspruch auf stationäre Reha-

Leistungen 

 

Der Gesetzentwurf sieht auch vor, von 2019 an 

die Ausbildungsvergütungen in der Kinderkran-

kenpflege, der Krankenpflege und der Kranken-

pflegehilfe im ersten Ausbildungsjahr durch die 

Kassen zu refinanzieren. Damit soll die Bereit-

schaft zur Ausbildung gestärkt werden. 

 

Eine Verbesserung für pflegende Angehörige 

wäre der Rechtsanspruch auf stationäre Reha-

Leistungen. Denn wer auf sie angewiesen ist 

und gleichzeitig einen Angehörigen pflegt, kann 

die Reha-Leistungen für sich selbst in der Regel 

nicht ambulant wahrnehmen. 
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Für professionelle Pflegekräfte hält der Gesetz-

entwurf – neben mehr Personal – ebenfalls Ver-

besserungen bereit: Erstens würden die Kran-

kenkassen verpflichtet, noch mehr Geld für Leis-

tungen der betrieblichen Gesundheitsförderung 

aufzuwenden. Und zweitens würden der Bund 

und die Krankenkassen über einen Zeitraum von 

sechs Jahren Maßnahmen unterstützen, die 

eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf fördern. Überdies soll eine Digitalisierungsof-

fensive dazu beitragen, Pflegekräfte zu entlas-

ten.  

 

Der Gesetzentwurf, der im Bundesrat nicht zu-

stimmungspflichtig ist, soll zu Jahresbeginn 

2019 in Kraft treten. 

 

 

 

FINANZEN 

 

Verfassungsänderung 

für mehr Bildung und 

sozialen Wohnungsbau 

 
Mehr Unterstützung für moderne Schulen, mehr 

sozialer Wohnungsbau, besserer Personennah-

verkehr: Mit mehreren Grundgesetzänderungen 

will die Koalition die Grundlagen für eine bessere 

Kooperation zwischen Bund und Ländern schaf-

fen. Der Gesetzentwurf dazu ist am Freitagmor-

gen im Plenum des Bundestages in erster Le-

sung beraten worden (Drs. 19/3440). 

 

Im Einzelnen: 

 

Zukünftig soll es einfacher für den Bund werden, 

die Bundesländer bei der Finanzierung von In-

vestitionsvorhaben in den Bereichen Bildung, 

sozialer Wohnungsbau und Gemeindeverkehr 

zu unterstützen. 

 

Mit der Änderung des Artikels 104c GG soll der 

Bund dann nicht nur in finanzschwachen Kom-

munen in die kommunale Bildungsinfrastruktur, 

etwa in Schulen, investieren können. Alle Kom-

munen und Länder werden so über mehr Inves-

titionsmöglichkeiten verfügen können – wie im 

Koalitionsvertrag vereinbart. Mit Hilfe des Bun-

des soll auch die Ganztagsbetreuung ausgebaut 

werden. Um die digitale Ausstattung der Schulen 

zu modernisieren, investiert der Bund in den 

kommenden Jahren 5 Milliarden Euro (Digital-

pakt). 

 

Ein neuer Artikel 104d GG soll es dem Bund 

dauerhaft auf hohem Niveau ermöglichen, den 

Bundesländern Finanzhilfen für gesamtstaatlich 

bedeutsame Investitionen beim sozialen Woh-

nungsbau zu gewähren. Ohne die neue Norm 

könnte der Bund den Ländern für den sozialen 

Wohnungsbau nur Umsatzsteuermittel abtreten, 

bei denen es zwar eine politische, aber keine 

rechtliche Zweckbindung der Mittel geben 

würde. Die Förderung von sozialem Wohnraum 

hat höchste Priorität, dafür investiert der Bund in 

dieser Wahlperiode 5 Milliarden Euro. Ohne die 

Grundgesetzänderung würde die Unterstützung 

des Bundes 2019 auslaufen. 

 

Mit der Änderung des Artikels 125c GG kann das 

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, das In-

vestitionshilfen des Bundes für bessere Ver-

kehrsverhältnisse in den Gemeinden vorsieht, 

bereits vor dem 1. Januar 2025 geändert wer-

den. So können die Mittel des Gemeindever-

kehrsfinanzierungsgesetzes 2020/2021 zusam-

men um 1 Milliarde Euro angehoben werden. 

 

In Artikel 143e GG soll eine bereits 2017 einfach-

gesetzlich geregelte Öffnungsklausel in der Bun-

desfernstraßenverwaltung hinsichtlich Planfest-

stellung und Plangenehmigung im Grund-gesetz 

abgesichert werden. 

 

 

 

VERKEHR 

 

Beschluss: Fahrverbote 

verhindern, technisch 

und wirtschaftlich 

sinnvolle Nachrüstung 

durchsetzen 

 
Die SPD-Bundestagsfraktion hat am Dienstag 

einen Beschluss zur technischen Nachrüstung 

bei Dieselfahrzeugen verabschiedet. Darin for-

dert sie die Bundesregierung auf, mit den inlän-

dischen und ausländischen Automobilherstellern 

eine Hardwarenachrüstung für Dieselfahrzeuge 

der Abgasnorm Euro 5 und 6 zu vereinbaren, um 

die Luft in hochbelasteten Städten wie Stuttgart, 

München, Düsseldorf oder Hamburg zu verbes-

sern und Fahrverbote zu verhindern. Die Kosten, 

die sich pro Umrüstung in einem moderaten 

Rahmen von 1500 bis 3000 Euro bewegen, müs-

sen von der Industrie getragen werden. 
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In vielen deutschen Städten ist die Konzentra-

tion von Stickoxiden deutlich über den Grenz-

werten – was vor allem an den Abgasen von Die-

sel-Pkw liegt. Die Nachrüstung von Bussen des 

ÖPNV wird bereits in Angriff genommen, weitere 

Maßnahmen sieht das Sofort-Programm „Sau-

bere Luft 2017-2021“ vor. All dies wird jedoch 

nicht reichen, wenn nicht auch die Diesel-Pkw 

nachgerüstet werden. 

 

Der Dieselskandal um manipulierte Abgasreini-

gungssysteme hat gezeigt, dass auch die mo-

dernen Diesel die verlangten Abgasnormen 

nicht einhalten. Die Autoindustrie hat sich bisher 

nur auf Software-Updates verpflichten lassen o-

der führt sie freiwillig durch. Allerdings mit mäßi-

gem Erfolg: Die Schadstoffrate wird hier nur um 

20 Prozent reduziert, im realen Fahrbetrieb ist 

dieser Wert noch einmal deutlich niedriger. 

Hardwarenachrüstungen, wie ADAC-Tests be-

weisen, bringen viel mehr: Um bis zu 70 Prozent 

lässt sich der schädliche Stickoxidausstoß mit 

dem Einbau eines SCR-Katalysators reduzieren. 

 

 

 

W OHNPOLITIK 

 

Wohngipfel mit ersten 

guten Ergebnissen –  

SPD-Fraktion fordert 

mehr 

 
Ob zur Miete oder im Wohneigentum – für viele 

Menschen wird es immer schwieriger bezahlba-

ren Wohnraum zu finden. Auf Druck der Sozial-

demokratinnen und Sozialdemokraten handelt 

die Koalition jetzt. Die SPD-Bundestagsfraktion 

fordert aber noch mehr. 

 

Sie hat deshalb Anfang September einen Be-

schluss zum bezahlbaren Wohnen gefasst. Die 

Bundesregierung hat ebenfalls weitere Maßnah-

men ergriffen, zum Beispiel das Mieterschutzge-

setz, das jetzt vom Kabinett beschlossen wurde. 

Damit wird unter anderem die so genannte Miet-

preisbremse nochmals verschärft. 

 

Zudem hatte die Koalition zu einem Wohngipfel 

eingeladen, an dem am vergangenen Freitag 

neben der Bundesregierung und Vertretern der 

Koalitionsfraktionen die Bundesländer, die Kom-

munalen Spitzenverbände und die Mitglieder 

des Bündnisses für bezahlbares Wohnen teil-

nahmen. 

 

Gemeinsam wurde auf dem Gipfel ein Maßnah-

menbündel für mehr bezahlbaren Wohnraum 

und mehr Mieterschutz beschlossen. 

 

Besonders erfreulich: Viele Vorschläge für eine 

Mietenwende, die zuvor von SPD-

Fraktionschefin Andrea Nahles und Hessens 

SPD-Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel, 

vorgelegt worden waren, haben Eingang in den 

Beschluss des Wohngipfels gefunden. 

 

Das sind unter anderem: 

 

 Die Verdrängung von Mieterinnen und 

Mietern erfolgt häufig durch Umwand-

lung von Mietwohnungen in Eigentums-

wohnungen. Die Mieter selbst können 

sich die Wohnungen oft nicht leisten 

und werden aus ihrem sozialen Umfeld 

gedrängt. Daher müssen solche Um-

wandlungen in stark nachgefragten Ge-

bieten erheblich eingeschränkt werden. 

 Die Bundesländer sollen künftig durch 

ihre Förderprogramme besonders den 

Bau von neuem Wohnraum mit lang-

fristigen Sozialbindungen unterstützen. 

Nur über lange Sozialbindungen kön-

nen langfristig günstige Mieten garan-

tiert werden. 

 Um die Transparenz zu verbessern, 

welche Flächen bebaut werden könn-

ten, aber nicht genutzt werden, wird ein 

Flächenmonitoring eingeführt. 

 Der Missbrauch bei der Grunderwerbs-

steuer mittels „Share Deals“ soll 

schnellstmöglich effektiv und rechtssi-

cher beendet werden. Share Deal be-

deutet eine Form des Unternehmens-

kaufs, bei dem der Käufer vom Verkäu-

fer die Anteile an der zum Verkauf ste-

henden Gesellschaft erwirbt. Mit dem 

Begriff Share Deal kann auch die teil-

weise Übernahme von Anteilen an ei-

ner Gesellschaft bezeichnet werden. 

 Wer den Auftrag vergibt, soll zahlen. 

Das muss auch für Immobilienverkäufe 

gelten. Deshalb strebt die Bundesre-

gierung geringere Kosten für den Er-

werb selbstgenutzten Wohnraums bei 

den Maklerkosten an. Die SPD-

Fraktion wird darauf achten, dass aus 

dieser Absichtserklärung eine konkrete 

Gesetzesvorlage wird. 
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 Zudem wird nun die Forderung nach ei-

ner Revitalisierung von Stadt- und Orts-

kernen aufgegriffen. Die Lebensqualität 

in ländlichen Räumen müssen wir er-

halten. 

 

Mit dem Wohngipfel sind erste wichtige Schritte 

hin zu einer Mietenwende vereinbart. Es bedarf 

aber mehr. Dazu haben die Sozialdemokratin-

nen und Sozialdemokraten einen umfangreichen 

Zwölf-Punkteplan für eine Mietenwende vorge-

legt. 

 

Die SPD-Bundestagsfraktion fordert: 

 

 einen Mietenstopp auf den angespann-

ten Wohnungsmärkten. Die Bestands-

mieten und Mieten bei Neuvermietun-

gen sollen dort für fünf Jahre nur in 

Höhe der Inflation steigen dürfen; 

 noch weiter verschärfte Anforderungen 

an Eigenbedarfskündigungen; 

 eine weitere Absenkung der Moderni-

sierungsumlage. Die jetzt vorgesehene 

Absenkung der Umlagefähigkeit von elf 

Prozent auf acht Prozent kann nur der 

erste Schritt sein; 

 längere Bindungsfristen im sozialen 

Wohnungsbau; 

 bei Neubauprojekten in angespannten 

Wohnungsmärkten sollen zur Hälfte 

preisgebundene und preisgedämpfte 

Wohnungen entstehen. 

 Die Spekulation mit Grund und Boden 

und Immobilien müssen durch steuerli-

che Maßnahmen und baurechtliche 

Vorgaben eingedämmt werden. Mehr 

Transparenz auf den Bodenmärkten 

kommt in diesem Zusammenhang eine 

besondere Bedeutung zu. Außerdem 

muss es eine zügige Reform der 

Grundsteuer geben. 

 Schließlich bedarf es eines neuen So-

zialpakts zwischen der öffentlichen 

Hand und Immobilieneigentümern. Wer 

im Interesse der Mieterinnen und Mie-

ter baut und nicht nur im Dienste einer 

bestmöglichen Rendite, soll vom Staat 

unterstützt werden. Auf diesem Wege 

soll ein breites und räumlich verteiltes 

Angebot von dauerhaft belegungs- und 

mietpreisgebundenen Wohnungen ent-

stehen. 

 

 

 

 

Die soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist der 

bezahlbare Wohnraum. Die Antworten, die der 

Koalitionsvertrag und die Ergebnisse des Wohn-

gipfels liefern, sind gut, aber noch nicht gut ge-

nug. Die SPD-Bundestagsfraktion ist bereit, wei-

tere Schritte einzuleiten, die der Größe der Her-

ausforderung gerecht werden. 

 

 

 

EINHEIT 

 

Jahresbericht zum Stand 

der Deutschen Einheit 

2018 

 
Am Donnerstag hat der Bundestag den Jahres-

bericht zum Stand der Deutschen Einheit 2018 

debattiert. Darin stellt die Regierung einmal jähr-

lich dar, wie die Angleichung zwischen den 

neuen und alten Bundesländern bei den sozia-

len, ökonomischen, politischen und kulturellen 

Lebensbedingungen vorankommt. 

 

Auch in diesem Jahresbericht wird deutlich, dass 

sich die positive wirtschaftliche Entwicklung fort-

setzt. Durch große Anstrengungen sind erhebli-

che Fortschritte auf dem Weg zur Einheit erreicht 

worden. Der Mittelstand und die breit aufge-

stellte öffentliche wie private Forschung sind 

wichtige Stützen der positiven wirtschaftlichen 

Entwicklung. 

 

Die Arbeitslosenquote lag im Jahr 2017 bei 6,8 

Prozent (West 4,8 Prozent) und ist deutlich zu-

rückgegangen (2005: 18,7 Prozent). So schreitet 

die Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost 

und West weiter voran. Wie 2017 gesetzlich fest-

gelegt, sollen bis zum Jahr 2024 auch die Ren-

tenwerte in Ost und West endlich vollständig an-

geglichen werden. 

 

Noch Kraftanstrengungen nötig 

 

Aber: Es gibt noch immer große Unterschiede im 

Vergleich zu den westdeutschen Bundes-län-

dern, die gerade bei Steuereinnahmen, Einkom-

men und Vermögen sichtbar werden. Das Lohn-

niveau liegt durchschnittlich um 15 Prozent nied-

riger, weiterhin fehlen großen Firmen-zentralen 

in den ostdeutschen Bundesländern, die Wirt-

schaft ist viel kleinteiliger strukturiert. 
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Bernd Westphal, wirtschafts- und energiepoliti-

scher Sprecher, und Frank Junge, zuständiger 

Berichterstatter der SPD-Fraktion machen deut-

lich: „Auch nach 28 Jahren deutscher Einheit 

brauchen wir große Kraftanstrengungen, um 

gleichwertige Lebensverhältnisse in vergleich-

baren Regionen innerhalb Deutschlands herzu-

stellen. Dieses Ziel geben wir nicht auf. Jetzt ste-

hen viele Entscheidungen an, bei denen wir 

wichtige Weichen für den weiteren Aufholpro-

zess stellen können.“ Der Bund müsse sich noch 

stärker engagieren, um wirtschaftliche Impulse 

dort zu setzen, wo der Osten noch strukturelle 

Schwächen aufweist. 

 

Bernd Westphal sagt: „Wir kämpfen seit Länge-

rem für ein neues gesamtdeutsches Förder-sys-

tem für die Wirtschaft, das den betroffenen Re-

gionen auch nach dem Auslaufen des Solidar-

pakts II von 2019 an ein stabiles Wachstum er-

möglicht. Außerdem können wir mit der gerade 

eingesetzten Kommission für Gleichwertige Le-

bensverhältnisse die Bedingungen für den Erhalt 

und Ausbau von Diensten der öffentlichen Da-

seinsvorsorge langfristig gestalten.“ 

 

Frank Junge ergänzt: „Gleichzeitig müssen wir 

die Lebensleistung der Menschen in Ost-

deutschland ernst nehmen und ihre Biographien 

würdigen. Die in einigen Regionen wahrnehm-

bare ausgrenzende Stimmung kann nicht zuletzt 

auch wirtschaftlich schaden. Um das zu vermei-

den, setzen wir uns verstärkt für eine weltoffene, 

solidarische Gesellschaft ein.“ 

 

 

 

STRUKTURPOLITIK  

 

Neue Kommission: 

Chancengleichheit für 

Menschen in 

strukturschwachen 

Regionen 

 
Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Kommis-

sion für Gleichwertige Lebensverhältnisse hat 

am Mittwoch offiziell ihre Arbeit aufgenommen. 

Die Kommission besteht aus Vertretern der Bun-

desregierung, der Bundesländer und der Kom-

munalen Spitzenverbände. 

 

Die SPD-Bundestagsfraktion begrüßt die Einset-

zung der Kommission für Gleichwertige Lebens-

verhältnisse. „Wir freuen uns, dass heute der 

Startschuss gefallen ist und sie ihre Arbeit auf-

nimmt“, sagen Bernhard Daldrup, Sprecher der 

AG Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kom-

munen, und Elisabeth Kaiser, zuständige Be-

richterstatterin. 

 

Die Kommission sei notwendig, da trotz der gu-

ten wirtschaftlichen Lage die Finanzsituation von 

einigen Kommunen in strukturschwachen Regi-

onen nicht ausreichend ist, um eine adäquate 

und verlässliche Daseinsvorsorge zu gewähr-

leisten. 

 

Daldrup und Kaiser kündigen an: „Wir wollen 

Chancengleichheit für Menschen auch in struk-

turschwachen Regionen. Dafür soll die Kommis-

sion Maßnahmen erarbeiten, die gezielt da wir-

ken, wo regionale Bedürftigkeit besteht und 

Kommunen bei Sozialausgaben oder Altlasten 

unterstützt werden können. Hier besteht drin-

gender Handlungsbedarf.“ 

 

Die Kommunen stünden vor vielfältigen Heraus-

forderungen, erläutern die beiden SPD-

Abgeordneten. Es gehe zum Beispiel um Stra-

ßen und Brücken, die repariert werden müssen, 

oder die Schuldentilgung der kommunalen Woh-

nungsbauunternehmen.  

 

Die SPD-Bundestagsfraktion versteht sich als 

Anwalt der Gemeinden und wird die Arbeit der 

Kommission konstruktiv begleiten. 

 

Ziel der Kommission ist zunächst Art und Um-

fang der unterschiedlichen regionalen Entwick-

lungen sowie den demografischen Wandel zu 

definieren und zu bewerten. 

 

Kaiser und Daldrup betonen: „Wichtig ist eine 

gerechte Verteilung von Ressourcen und Mög-

lichkeiten für alle Menschen in Deutschland, un-

abhängig von ihrem Wohnort. Das trägt auch 

dazu bei, dass der Wegzug aus bestimmten Re-

gionen und der Zuzug in überlastete Ballungs-

räume gedämpft wird.“ 
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VERKEHR I I  

 

Schnellere Planungs- 

und 

Genehmigungsverfahren 

 
Die Bundesregierung investiert in den kommen-

den Jahren in die Modernisierung und den Aus-

bau der öffentlichen Infrastruktur. Doch aufgrund 

vielfältiger Erfordernisse und umfassender Ab-

stimmungsbedarfe im Vorfeld einer Baumaß-

nahme vergeht oft zu viel Zeit, bis die Maß-

nahme durchgeführt werden kann. 

 

Am Freitag hat das Parlament deshalb erstmals 

einen Gesetzentwurf zur Beschleunigung von 

Planungs- und Genehmigungsverfahren im Ver-

kehrsbereich beraten (Drs. 19/4459). Mit diesem 

Planungsbeschleunigungsgesetz sollen die Ver-

fahren zukünftig effizienter und schneller wer-

den. 

 

Zentrale Punkte der Vorlage sind: keine Doppel-

prüfungen; weniger Schnittstellen; mehr Effizi-

enz der Verfahren; mehr Transparenz und Digi-

talisierung bei der Bürgerbeteiligung sowie zügi-

gere Gerichtsverfahren. 

 

 

 

KULTUR 

 

Mehr Unterstützung für 

den Zentralrat der Juden 

in Deutschland 

 
Mit einem Vertrag aus dem Jahre 2003 zwischen 

der Bundesrepublik Deutschland und dem Zent-

ralrat der Juden in Deutschland verpflichtete sich 

die Bundesrepublik zu einer jährlichen Zahlung 

von 10 Millionen Euro an den Zentralrat. Diese 

Staatsleistung wird zukünftig um 3 Millionen, auf 

13 Millionen Euro erhöht. Dazu hat der Bundes-

tag am Donnerstag einen Gesetzentwurf der 

Bundesregierung beraten (Drs. 19/4457). 

 

Die Koalition leistet damit einen wichtigen Bei-

trag zur Erhaltung und Pflege des deutsch-jüdi-

schen Kulturerbes und zum weiteren Aufbau der 

jüdischen Gemeinschaft in Deutschland. Gleich-

zeitig unterstützt sie den Zentralrat mit der jährli-

chen Zahlung bei integrationspolitischen und so-

zialen Aufgaben. Die Erhöhung ermöglicht dem 

Zentralrat der Juden u.a. eine Neuaus-richtung 

der Erinnerungsarbeit und mehr Ausgaben für 

das Engagement gegen Antisemitismus. 

 

 

 

 

INNENPOLITIK  

 

Änderung des 

Asylgesetzes 

 
In erster Lesung hat der Bundestag am Donners-

tag eine Änderung des Asylgesetzes debattiert 

(Drs. 19/4456). Dabei geht es um Mitwirkungs-

pflichten Schutzberechtigter im Widerrufs- und 

Rücknahmeverfahren.  

Vorgesehen ist eine Mitwirkungspflicht der Be-

troffenen bei der regelmäßigen Überprüfung, ob 

die Anerkennungsgründe fortbestehen. Bislang 

besteht nur im Asylantragsverfahren eine Mitwir-

kungspflicht. Sollten die Betroffenen die Mitwir-

kung in Widerrufs- und Rücknahmeverfahren 

verweigern, drohen ihnen nach dem vorliegen-

den Gesetzentwurf verwaltungsrechtliche Sank-

tionen wie die Festsetzung eines Zwangsgeldes. 
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